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Verleihung des Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichens 

(ID) Am 24. März 2026 hat Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl 22 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte mit dem 
Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für herausragende Leistungen 
und Verdienste im Bevölkerungsschutz.

„Im Ernstfall können sich die Menschen 
im Land auf staatliches Handeln verlas-
sen, sie können dem Staat vertrauen. 
Das ist das Fundament unserer Demo-
kratie. Unser Bevölkerungsschutz tut al-
les, damit die Menschen im Land sicher 
leben können. Auf die vielen hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer ist Verlass. Sie sind da, 
wenn es darauf ankommt – zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit. Damit sind sie die 
Garanten der Freiheit in unserem Land. 
Das ist eine gewichtige und herausfor-
dernde Aufgabe. Dafür gebührt allen 
unser Dank und unsere Anerkennung. 
Mit der Verleihung des Bevölkerungs-
schutz-Ehrenzeichens bringen wir das 
zum Ausdruck und ehren diejenigen, 
die in ganz unterschiedlichen Lagen
Großartiges für die Bevölkerung geleis-
tet haben", sagte der

Stv. Ministerpräsident und Innenminis-
ter Thomas Strobl anlässlich des Fest-
aktes am 24. März 2026 in Stuttgart.

Mit dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzei-
chen wurden ausgezeichnet:

• Dr. Felix Bloch (Woluwe-Saint Pi-
erre/Belgien), EU-Kommission

• Christoph Dennenmoser (Laufen-
burg), VOST Baden-Württemberg

• Andreas Dittmann (Rangendingen), 
Freiwillige Feuerwehr Rangendin-
gen

• Stefan Dittrich (Baienfurt), Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V.

• Michael Fischer (Friedrichshafen), 
Landratsamt Bodenseekreis

• Andreas Grozinger (Neuenburg am 
Rhein), Stadtverwaltung und Frei-
willige Feuerwehr Neuenburg am 
Rhein

• Eckhart Helms (Malsch), Freiwillige 
Feuerwehr Malsch

• Andrej Hog (Vörstetten), DRK  
Landesverband Badisches Rotes
Kreuz e.V.

• Jürgen Link (Maulbronn),
Regierungspräsidium Karlsruhe

• Markus Maichle (Geislingen an der 
Steige), Bundesverband Deutscher 
Bestatter e.V.

• Thomas Mangold (Kusterdingen),
Kreisfeuerwehrverband Tübingen

• Markus Medinger (Schwäbisch
Hall), VOST Baden-Württemberg

• Mirjam Meßmer (Titisee-Neustadt),
DLRG Landesverband Baden e.V.

• Bernd Müller (Karlsruhe),
Streitkräfteamt Baden-Württem-
berg

• Dr. Uwe Ochs (Pliezhausen),
Malteser Hilfsdienst e.V.

• Jürgen Riegger (Villingen-Schwenn-
ingen), Malteser Hilfsdienst e.V.

• Dr. Martin Roesen (Freiburg), 
Malteser Hilfsdienst e.V.

• Jürgen Schart (Elztal), Bundesver-
band Rettungshunde e.V.

• Jana Schulte (Stuttgart), THW OV
Stuttgart

• Gerd Wagner (Starzach-Sulzau), 
Regierungspräsidium Tübingen

• Andreas Weihs (Stuttgart), 
Polizeipräsidium Technik, 
Logistik und Service

• Patrik Winterhalter (Heitersheim), 
THW OV Müllheim

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://kurzlinks.de/8ut1 
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v.l.n.r. Michael Willms, Leiter des Referats Krisenmanagement,
Innenminister Thomas Strobl und Evelyn Lerche,

Regionalleiterin von Ströer
Bild: Innenministerium BW

Amtliche Warnungen des Landes nun auch auf digitalen Stadtinformationstafeln von 
Ströer

(ID) Um im Ernstfall die Bevölkerung zu erreichen, sollen amtliche Warnungen auf möglichst vielen Wegen verbreitet werden. Die 
digitalen Stadtinformationstafeln von Ströer sind für Warnungen des Bundes bereits seit mehreren Jahren an das Modulare Warnsystem 
angeschlossen. Mit einer neuen Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und Ströer können nun auch Warnungen des 
Landes über die digitalen Stadtinformationstafeln von Ströer ausgestrahlt werden. Die Warnungen auf den Bildschirmen bieten dabei 
schnell wichtige Informationen und erste Empfehlungen, wie Betroffene bei einem plötzlich eintretenden Ereignis bestmöglich 
reagieren können.

Das Land Baden-Württemberg setzt bei 
der Bevölkerungswarnung seit langem 
auf die Nutzung eines Warnmixes. Mit 
der künftigen Nutzung von digitalen 
Stadtinformationstafeln können bei Ka-
tastrophen und anderen Gefahrenlagen 
vor allem Menschen erreicht werden, 
die an zentralen und stark frequentier-
ten Knotenpunkten wie Bahnhöfen, 
Stadtbahnhaltestellen, Hauptverkehrs-
straßen oder in Fußgängerzonen unter-
wegs sind. Dieses Potential wird mit der 
neuen Vereinbarung, die die Abteilung 
6 – Bevölkerungsschutz, Krisenma-
nagement, Verfassungsschutz des In-
nenministeriums mit Ströer 
abgeschlossen hat, nutzbar gemacht.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt: 
Wir müssen die Menschen in einer Ge-
fahrenlage schnell erreichen können. 
Deshalb setzen wir mit dem ‚Warnmix‘ 
auf unterschiedliche Kanäle, wie zum 
Beispiel Warn-Apps, den Warndienst für 
Mobilfunk, Cell Broadcast, Radio und 
Fernsehen, Sirenen, Lautsprecherwa-
gen oder Stadtinformationstafeln“, so 
Innenminister Thomas Strobl. 

„Mit unseren digitalen Medien im öf-
fentlichen Raum unterstützen wir da-
bei, amtliche Warnungen schnell an 
hochfrequentierten Orten sichtbar zu 
machen. Das schafft zusätzliche Reich-
weite für die Warnhinweise. In Baden-
Württemberg umfasst unser Portfolio 

bereits mehr als 700 digitale Medien 
auf der Straße und an den Bahnhöfen.  
So wird Warnkommunikation im Alltag 
der Menschen noch präsenter. Amtliche 
Warnmeldungen auf digitalen Stadtin-
formationsanlagen sind in vielen deut-
schen Städten mittlerweile ein 
bewährtes Warnsystem, das wir in den 
nächsten Jahren auch in Baden-Würt-
temberg gerne noch weiter ausbauen 
möchten“, sagt Alexander Stotz, CEO 
Ströer Media Deutschland GmbH.

In den vergangenen Jahren hat Ströer 
zahlreiche Vereinbarungen mit baden-
württembergischen Städten geschlos-
sen. Ströer ist als Warnmultiplikator des 
Modularen Warnsystems auch offiziel-
ler Partner des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe 
und beteiligt an den Probewarnungen 
des jährlich stattfindenden Bundeswei-
ten Warntages. Aktuell hat Ströer unter 
anderem digitale Stadtinformationsta-
feln in Stuttgart, Tübingen, Ulm, Reut-
lingen, Heidelberg, Pforzheim und 
Villingen-Schwenningen an das Modula-
re Warnsystem (MoWaS) angeschlos-
sen. 

Durch eine Schnittstelle zu MoWaS 
können die amtlichen Warnungen auf 
den Stadtinformationstafeln angezeigt 
werden. Bei MoWaS wird dabei in drei 
Warnstufen unterschieden: Warnstufe 1 
„Hoch“ (amtliche Gefahrendurchsage), 

Warnstufe 2 „Mittel“ (amtliche Gefah-
renmitteilung) und Warnstufe 3 „Nied-
rig“ (Gefahreninformation). Die 
Warnung auf einer Stadtinformationsta-
fel ist deutlich als Warnung ge-
kennzeichnet und kann nach 
Herausgabe durch eine Behörde inner-
halb von kürzester Zeit auf den Bild-
schirmen ausgestrahlt werden. Je nach 
Warnstufe wird das reguläre Programm 
der Screens länger oder kürzer unter-
brochen. Bei einer Entwarnung wird 
dies ebenfalls optisch gekennzeichnet.

    Informationen zum Bevölkerungsschutz­Ehrenzeichen
Zur Anerkennung und Wrdigung von besonderen Verdiensten um den Bevölkerungsschutz stiftet der Innenminister
es Landes Baden­Württemberg ein Bevölkerungsschutz­Ehrenzeichen. Die Ehrung wird an Personen vergeben, die
sich in besonderer Weise um den Bevölkerungsschutz verdient gemacht haben oder die besonders mutiges und 

entschlossenes Verhalten im Bevölkerungsschutzeinsatz gezeigt haben. Die Auszeichnung ist tragbar in Form einer Bandschnalle 
oder einer Anstecknadel. Darüber hinaus erhalten die zu Ehrenden eine Urkunde und eine Medaille.

Das Bevölkerungsschutz­Ehrenzeichen kann an Angehörige der zur Mitwirkung im Bevölkerungsschutz des Landes Baden­
Württemberg anerkannten Hilfsorganisationen, der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks sowie an Personen, die keiner 
der genannten Organisationen und Einrichtungen angehören, sich aber gleichwohl um den Bevölkerungsschutz im Land verdient 
gemacht haben, verliehen werden. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben und ist auf eine Zahl von 20 pro Jahr limitiert. Beim 
Festakt am 24. März 2026 erfolgten auch Verleihungen aus dem Vorjahr, an denen die Geehrten nicht teilnehmen konnten. 
Vorschläge für die Vergabe der Auszeichnung können von den Landesverbänden der im Bevölkerungsschutz des Landes Baden­
Württemberg mitwirkenden Hilfsorganisationen, dem Landesfeuerwehrverband, den Katastrophenschutzbehörden und den Städten 
und Gemeinden eingereicht werden. Die Entscheidung über die Verleihung der Auszeichnung trifft der Innenminister.



Bitte lesen Sie weiter auf Seite 4
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Die Taskforce Desinformation: Zusammenarbeit für mehr demokratische Resilienz  

(ID) Ein Überblick über Auftrag, Arbeitsweise und Schwerpunkte der Taskforce Desinformation. Mit dem Maßnahmenpaket der Landes-
regierung „Sicherheit stärken, Migration ordnen, Radikalisierung vorbeugen“ vom 23. September 2024 wurde das Innenministerium 
Baden-Württemberg mit der Einrichtung einer Taskforce Desinformation bauftragt.
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Gemeinsamer strategischer Rahmen

Mit dem Maßnahmenpaket der Landes-
regierung „Sicherheit stärken, Migrati-
on ordnen, Radikalisierung vorbeugen“ 
vom 23. September 2024 wurde das 
Innenministerium Baden-Württemberg 
in Zusammenarbeit mit dem Landes-
amt für Verfassungsschutz mit der Ein-
richtung einer Taskforce 
Desinformation beauftragt. Seit März 
2025 ist die Taskforce operativ tätig: 
Auf Ressortebene sind das Staats-, das 
Kultus-, das Wissenschafts-, das Wirt-
schafts-, das Sozial- und das Justizmi-
nisterium eingebunden. Fachlich 
unterstützt wird die Arbeit durch wichti-
ge Partner wie die Landeszentrale für 
politische Bildung (LpB), das Landes-
medienzentrum (LMZ) und die Landes-
anstalt für Kommunikation (LfK).

Ein zentraler Meilenstein wurde am
25. November 2025 erreicht: Die Lan-
desregierung verabschiedete den „Akti-
onsplan des Landes Baden-
Württemberg gegen Desinformation“. 
Dieser bündelt bestehende Maßnah-
men, ergänzt sie durch neue Initiativen 
und stärkt die Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten Stellen. 

Aktionen zur Vorstellung des Aktions-
plans

Anlässlich der Vorstellung des Aktions-
plans lud Innenminister Thomas Strobl 
am 25. November 2025 zu einer Podi-
umsdiskussion unter dem Titel „Fakten 
stärken, Desinformation entkräften: Ba-
den-Württembergs Weg zur demokrati-
schen Resilienz“ ein. Gemeinsam mit 
Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Medien und Wirtschaft wurde 
diskutiert, wie Staat und Gesellschaft 
der zunehmenden Verbreitung von 
Falschinformationen und KI-generierten 
Inhalten begegnen können.

Am 26. November 2025 folgte ein 
Fachvernetzungstreffen mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus Behörden, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Zivilge- 
sellschaft. Beiträge u.a. des SWR, der 
LfK und des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz gaben Einblicke in aktuelle 
Entwicklungen und Herausforderungen 
zum Thema Desinformation.

Beitrag zur Landtagswahl 2026

Im Vorfeld der Landtagswahl 2026 un-
terstützte die Taskforce Desinformation 
eine Themenreihe zur Wahl mit ausge-
wählten Veranstaltungen der LpB in Ko-
operation mit dem Volkshochschul-
verband Baden-Württemberg. Ziel war 
es, Informationskompetenz und einen 
reflektierten Umgang mit Medien im 
Kontext von Wahlen zu stärken. 

Bestandteil der Reihe war unter ande-
rem eine Podcast-Folge zum Thema 
„Wie sicher ist die Briefwahl?“ mit der 
Landeswahlleiterin Cornelia Nesch, in 
der verbreitete Wahlmythen eingeord-
net wurden.

Taskforce aktiv: Vernetzung und Um-
setzung

Mit dem Abschluss des Aktionsplans 
tritt die Taskforce nun in die Umset-
zungsphase ein. Eine zentrale Heraus-
forderung besteht darin, Maßnahmen 
und Informationsangebote gegen Des-
information in einem großen und gesell-
schaftlich vielfältigen Land wie 
Baden-Württemberg möglichst flächen-
deckend zugänglich zu machen. Hierfür 
soll ein landesweites Multiplikatoren-
netzwerk aufgebaut werden, in wel-
chem Gruppen, Verbände und 
Einrichtungen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen – etwa 
aus dem Sport, der Zivilgesellschaft 
und der Wirtschaft – eingebunden wer-
den sollen. Diese Partner können Infor-
mationen und Materialien der Taskforce 
in ihre jeweiligen Strukturen tragen und 
zugleich Erfahrungen, Bedarfe und Rü-
ckmeldungen aus der Praxis an die 
Taskforce zurückspielen.
 
Weitere Informationen zur Taskforce 
finden Sie unter https://kurzlinks.de/
l6v0. 

Die neuen Maßnahmen umfassen so­
wohl bereichsübergreifende Ansätze als 
auch Initiativen in den Bereichen Sicher­
heit, Bildung und Medienregulierung. 

Dazu gehören unter anderem:
• eine landesweite Informationskam­

pagne gegen Desinformation,
• der Ausbau von Analyse­ und Moni­

toringkapazitäten beim Landesamt 
für Verfassungsschutz und

• zusätzliche Angebote zur Förderung 
von Medienkompetenz.

Gegenwärtig  gibt es bereits zahlreiche 
Aktivitäten zur Stärkung von Informati­
ons­ und Medienkompetenz im Land, 
z. B.:
• Das neue Pflichtfach „Informatik und 

Medienbildung“ wurde im Schuljahr 
2025/26 ab Klasse 5 an allen all­
gemeinbildenden Schulen einge­
führt;

• das Serious Game „THE FEED“ der 
LfK, welches Spielerinnen und
Spielern in einer simulierten Social­
Media­Umgebung die Mechanis­
men algorithmischer Beeinflussung 
und Desinformation vermittelt;

• diverse Workshops der LpB für ver­
schiedene Altersgruppen, in denen 
Grundlagen zur Erkennung von
Falschinformationen vermittelt wer­
den.

Definition
Desinformation ist die be-
wusste und zweckgerichtete
Verbreitung objektiv  unzutref-

fender, irreführender oder in wesentlichen 
Teilen unvollständiger Inhalte, um Einzel-
personen, Gruppen oder die öffentliche 
Meinung zu beeinflussen.

https://www.lpb-bw.de/podcast-lpb
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/taskforce-desinformation
https://the-feed.de/
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/taskforce-desinformation/aktionsplan-gegen-desinformation
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/taskforce-desinformation


Mobile Sonargeräte für die DLRG 

(ID) Staatssekretär Thomas Blenke MdL hat am 9. Januar 2025 in Karlsruhe elf neue Sonargeräte für Such- und Ortungsaufgaben unter 
Wasser an die beiden Landesverbände der DLRG in Baden-Württemberg übergeben. Finanziert aus dem Staatshaushaltsplan verstärken 
die mobilen Geräte die Bootsgruppen der Wasserrettungszüge im Katastrophenschutz.

v.l.n.r.: Florian Krugmann (DLRG-LV Württemberg), Christine Neumann-Martin MdL, 
Staatssekretär Thomas Blenke MdL, Felix Strobel, Timo Imhof und Mirco Bahr 

(beide DLRG-LV Baden)

Podiumsdiskussion am 25.11.2025
v.l.n.r.: Sybille Thelen (Direktorin LpB), Innenminister Thomas Strobl,

Ministerialdirigentin Karin Scheiffele (Innenministerium, Leiterin Abteilung 6),
Prof. Dr. Frank Brettschneider (Universität Hohenheim), Mirko Ross (CEO asvin GmbH)

Bild: Innenministerium BW
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Impressionen der Podiumsdiskussion und des Fachvernetzungstreffen am 
25. und 26. November 2025
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Bei seinem Vor-Ort-Termin im DLRG-
Zentrum Baden in Karlsruhe überzeug-
te sich Staatssekretär Blenke MdL zu-
sammen mit Christine Neumann-Martin 
MdL von der modernen Technik. Die am 
Boot montierten und von geschulten 
DLRG-Einsatzkräften bedienten Geräte 
stellen eine wertvolle Hilfe beim syste-
matischen Absuchen von Gewässern 
dar. Die ausgesendeten Sonarwellen 
erzeugen Bilder, mit deren Hilfe bei-
spielsweise untergegangene Personen 
oder Fahrzeuge lokalisiert werden kön-
nen. Auch die Beschaffenheit des Ge-
wässergrundes lässt sich so aus dem 
Boot heraus erfassen – eine Informati-
on, die insbesondere bei Hochwas-

serlagen im urbanen 
Raum für die Retterin-
nen und Retter von 
großer Bedeutung 
sein kann. Im Gspräch 
mit den Verantwortli-
chen der DLRG-Lan-
desverbände Württem- 
berg und Baden sowie 
mit Einsatzkräften des 
Wasserrettungszuges
3 aus Karlsruhe und 
Rastatt zeigte sich 
Staatssekretär Blenke 
MdL beeindruckt von 
den vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten der 
neuen Technik – bei 
gleichzeitigem Respekt 

für das notwendige Fachwissen: „Für 
die Sicherheit der Menschen im Land 
brauchen wir starke Hilfsorganisationen 
– wie die DLRG. Als Land können wir 
für eine moderne und gute Ausstattung 
sorgen. Wir brauchen aber auch die 
Menschen, die sich motiviert im Ehren-
amt engagieren. So ist es gerade das 
ehrenamtliche Engagement in den 
Hilfsorganisationen, das unseren Bevöl-
kerungsschutz trägt, unsere Gesell-
schaft zusammenhält und Baden- 
Württemberg zum Ehrenamtsland 
Nummer 1 macht. Für ihren Einsatz im 
Ehrenamt und für die Sicherheit am 
und im Wasser bedanke ich mich von 
Herzen“.

Bei den beschafften Systemen handelt 
es sich um moderne SideScan-
Sonargeräte, die mit ihrer 
hochauflösenden Darstellung sowohl 
zur Ortung von Personen als auch zur 
Erkundung von Unterwasserberflächen 
geeignet sind. Durch das Überfahren 
eines Einsatzgebietes werden mehrere 
Schnittbilder erfasst und zu einer 
zweidimensionalen Oberflächenkarte 
zusammengefügt, deren Interpretation 
dann durch die Bootsbesatzung erfolgt. 
Die Technik ermöglicht es auch, den 
Einsatz von Einsatztauchern deutlich 
zielgerichteter zu planen: Große 
Gewässerabschnitte können zunächst 
kartiert und mögliche Fundstellen 
anschließend gezielt angetaucht 
werden. Dies ist insbesondere in 
undurchsichtigen Gewässern von 
Vorteil, in denen Tauchgänge sehr 
personal- und zeitintensiv waren. Alle 
Komponenten sind mobil in einer Zwei-
Kofferlösung untergebracht, sodass die 
Systeme grundsätzlich auf jedem Boot 
eingesetzt werden können und keine 
Infrastruktur anderer Einheiten 
erforderlich ist. Eine Schulung der 
beteiligten Einheiten aus den 
Wasserrettungszügen ist bereits ge-
plant.

Fachvernetzungstreffen am 26.11.2025
Vortrag Julia Kaltenbacher, SWR-Team Medienkompetenz

Bild: Innenministerium BW
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Alle Bilder des Artikels: DLRG-Landesverband Baden,
 Luca Wernert

Entdecke den Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg

www.helfen-bw.de

Nachwuchswerbung – Sie haben eine Idee oder Strategie und 
suchen nach einer passenden Ergänzung für einen Blaulichttag, 
Bürgerfest, einen Aktionstag „KatS an Schulen“ oder eine andere 
Veranstaltung? 

Integrieren Sie das vielseitige Bevölkerungsschutz-Mobil doch mit 
in Ihre Planung! 

Schreiben Sie uns gerne: helfen-bw@im.bwl.de

Jetzt anfragen!

Weitere Impressionen

Informationen zum Abo

Liebe Leserinnen und Leser, 
wenn Sie den Infodienst noch nicht 
abonniert haben, dann registrieren Sie sich 
gerne unter folgendem Link:

https://kurzlinks.de/2iqa

Beachten Sie bitte, dass Sie nach der 

Anmeldung noch eine E-Mail mit der Bitte 

um Abschluss Ihrer Anmeldung erhalten. 

Erst danach ist Ihre Anmeldung erfolgreich.

https://helfen-bw.de/
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/infodienst/newsletter-infodienst
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Land beschafft neuen Kommandowagen für den Bevölkerungsschutz  

(ID) Prototyp des Führungsfahrzeugs für Einsatzeinheiten vorgestellt – Rahmenvertrag für bis zu 130 Fahrzeugen geschlossen. Mit dem 
speziell für Führungsaufgaben im Katastrophenschutz konzipierten Fahrzeug stärkt das Land Baden-Württemberg die Einsatzfähigkeit 
seiner Helferinnen und Helfer nachhaltig.
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Stuttgart – Nach erfolgreichem Ab-
schluss eines europaweiten Vergabe-
verfahrens hat die Firma Freytag aus 
Niedersachsen am Dienstag, 2. De-
zember 2025, vor dem Innenministeri-
um in Stuttgart den Prototyp des neuen 
Kommandowagens (KdoW) für die Ein-
satzeinheiten des Bevölkerungsschut-
zes vorgestellt. Mit dem speziell für 
Führungsaufgaben im Katastrophen-
schutz konzipierten Fahrzeug stärkt das 
Land Baden-Württemberg die Einsatz-
fähigkeit seiner Helferinnen und Helfer 
nachhaltig.

„Mit diesem neuen Führungsfahrzeug 
schaffen wir einen modernen, einheitli-
chen Standard für die Leitungen unse-
rer Einsatzeinheiten“, betonte Karin 
Scheiffele, Leiterin der Abteilung 6 - Be-
völkerungsschutz, Krisenmanagement, 
Verfassungsschutz - bei der Präsentati-
on. „Der Bevölkerungsschutz in Baden-
Württemberg bekommt damit ein weite-
res wichtiges Werkzeug, um auch in 
komplexen Lagen schnell und koordi-
niert helfen zu können.“

Rahmenvertrag für bis zu 130 Fahr-
zeugen

Grundlage der Beschaffung ist die Ver-
waltungsvorschrift des Innenministeri-
ums über die Stärke und Gliederung 
des Katastrophenschutzdienstes. Sie 
sieht für die Fachdienste der Einsatz-
einheiten Kommandowagen als Füh-
rungsfahrzeuge vor. Bisher standen 
hierfür überwiegend organisationseige-
ne Fahrzeuge der Hilfsorganisationen 
zur Verfügung. Künftig stellt das Land 
speziell ausgerüstete Landesfahrzeuge 
bereit. 

Das Innenministerium hat mit der Fir-
ma Freytag einen Rahmenvertrag ge-
schlossen, der die Lieferung von 
mindestens 70 bis maximal 130 voll-
ständig ausgestatteten KdoWs umfasst. 
Der geschätzte Auftragswert liegt bei 
rund 8,7 Millionen Euro netto (10,35 
Millionen Euro brutto). Finanziert wird 
die Beschaffung aus dem Sonderpro-
gramm 2023/2024 für den Katastro-
phenschutz. 

Derzeit ist vorgesehen, dass nach Ab-
schluss der Erprobung und der letzten 

Anpassungen sowie nach erfolgreicher 
Güteprüfung und Abnahme die ersten 
Serienfahrzeuge im ersten Halbjahr 
2026 an die Einsatzeinheiten der im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Or-
ganisationen übergeben werden. Die 
weitere Lieferung erfolgt dann in meh-
reren Tranchen.

Mobile Führungsstelle auf 3,5-Tonner-
Basis

Der Kommandowagen basiert auf ei-
nem Kastenwagen der 3,5-Tonnen-
Klasse mit Dieselantrieb nach modern-
em Euro-6-Standard. Das Fahrzeug ver-
fügt über sechs vollwertige Sitzplätze in 
der Anordnung 2–2–2. Fahrer- und 
Mannschaftsraum bilden einen durch-
gehenden Arbeitsbereich. 

Zwischen den Sitzreihen ist ein großer 
Klapptisch eingebaut, an dem die Lei-
tung der Einsatzeinheit Lagekarten, 
Einsatzunterlagen und digitale Endge-
räte nutzen kann. Magnetflächen und 
Whiteboards im Fahrgastraum ermögli-
chen die strukturierte Darstellung von 
Lagen und Einsatzaufträgen. Eine gut 
ablesbare Funkuhr unterstützt die zeit-
genaue Dokumentation des Einsatzge-
schehens. 

Im Heck befindet sich ein flexibel an-
passbares Aluminium-Regalsystem. Es 
ermöglicht die sichere Aufnahme von 
standardisierten Kunststoffboxen, Ein-
satzdokumentation und weiterer Aus-
rüstung. Das System ist so ausgelegt, 
dass es bei Bedarf unkompliziert um-
konfiguriert werden kann und auch ei-
ner groben Dekontamination standhält. 

Moderne Technik für sichere Einsätze

Für den Betrieb der umfangreichen 
Führungs- und Kommunikationstechnik 
verfügt der KdoW über eine leistungs-
fähige 12-Volt-Bordanlage sowie eine 
fest installierte 230-Volt-Einspeisung 
mit Fehlerstromschutzschalter. Darüber 
werden unter anderem Ladegeräte für 
Handfunkgeräte, Handscheinwerfer, 
Laptops und weitere Einsatzmittel ver-
sorgt. Mehrere 12-Volt- und USB-Steck-
dosen im Fahrer-, Arbeits- und 
Laderaum ermöglichen den parallelen 
Betrieb mobiler Geräte. 

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 
motorunabhängige Standheizung, eine 
leistungsfähige Klimaanlage sowie eine 
umfangreiche Innen- und Umfeldbe-
leuchtung in LED-Technik, die auch bei 
nächtlichen Einsätzen und schlechten 
Sichtverhältnissen ein sicheres Arbei-
ten rund um das Fahrzeug ermöglicht. 
Für die Fahrt mit Sondersignal ist eine 
moderne LED-Sondersignalanlage mit 
Frontblitzern und zusätzlicher Heck-
kennleuchte verbaut. 

Das Fahrgestell verfügt über aktuelle 
Fahrassistenzsysteme – etwa Not-
bremsassistent, Spurhalte- und Ge-
schwindigkeitsassistent – und erfüllt 
damit die aktuellen gesetzlichen Anfor-
derungen an Sicherheit und Unfallver-
meidung.

Stärkung der Einsatzfähigkeit im gan-
zen Land

Die neuen Kommandowagen werden 
künftig den Leitungen der Fachdienste 
Einsatzeinheiten in allen Stadt- und 
Landkreisen Baden-Württembergs zur 
Verfügung stehen. Sie bilden damit ei-
nen wichtigen Baustein für eine landes-
weit einheitliche und leistungsfähige 
Führungsstruktur im Katastrophen-
schutz. 

„Unsere Ehren- und Hauptamtlichen in 
den Hilfsorganisationen leisten Tag für 
Tag Außergewöhnliches“, so Karin 
Scheiffele. „Mit den neuen Führungs-
fahrzeugen erhalten sie moderne Ar-
beitsplätze auf Rädern, mit denen sich 
Einsätze vom Unwetter über Großbrän-
de bis hin zu länger andauernden Kri-
sen professionell führen lassen. Das ist 
eine Investition in Sicherheit – und ein 
klares Bekenntnis des Landes zu sei-
nem Bevölkerungsschutz.“

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 7



Alle Bilder des Artikels: Innenminsiterium BW
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Neue Verwaltungsvorschrift schafft einheitliche Grundlagen für die Bevölkerungs-
warnung in Baden-Württemberg 

(ID) Das Innenministerium hat die Warnung der Bevölkerung in Baden-Württemberg neu geordnet: Mit der neuen Verwaltungsvorschrift 
Bevölkerungswarnung werden einheitliche Grundlagen für die Warnung geschaffen. Sie gilt für die Warnung bei Katastrophen und 
anderen Gefahrenlagen, die eine Unterrichtung der Bevölkerung und eine Übermittlung von Handlungs- und Verhaltensempfehlungen 
erfordern. Mit dem neuen Regelwerk wird festgelegt, welche Zuständigkeiten es für die Warnung gibt, wie Warnmittel angewendet 
werden oder auch über welche Meldewege die Gefahrenabwehrbehörden das Modulare Warnsystem nutzen können.

Die neue Verwaltungsvorschrift Bevöl-
kerungswarnung wurde am 25. Februar 
2026 im Gemeinsamen Amtsblatt des 
Landes Baden-Württemberg veröffent-
licht und ist damit seit dem 26. Februar 
2026 gültig. Alle Kommunen in Baden-
Württemberg wurden vom Innenminis-
terium über die Veröffentlichung der 
neuen Verwaltungsvorschrift informiert. 
Sie ist über die Internetseite Landes-
recht BW abrufbar: https://kurzlinks-
.de/yz40

Mehr Handlungssicherheit für kom-
munale Gefahrenabwehrbehörden

Allein im Jahr 2025 haben Behörden 
von Gemeinden, Städten, Landkreisen 
und Land insgesamt 240 Warnungen 
über das Modulare Warnsystem versen-
det. 

Dabei wurde der ganz überwiegende 
Teil der Warnungen von den Kommu-
nen herausgegeben.

Die neue Verwaltungsvorschrift Bevöl-
kerungswarnung legt unter anderem

• die Zuständigkeiten für die
Warnung der Bevölkerung,

• die Meldewege für die Nutzung des 
Modularen Warnsystems,

• den Gegenstand und Inhalt einer 
Warnung,

• die Nutzung der verschiedenen 
Warnstufen,

• die Anwendung der Warnmittel,
• die an das Modulare Warnsystem 

angeschlossenen Warnmittel,
• die Nutzung von Sirenen und

weiteren lokalen Warnmitteln sowie

• die für die Warnung mittels
Sirenen einheitlichen Sirenensi
gnale

fest.

Um im Ernstfall einen möglichst großen 
Anteil der Bevölkerung erreichen zu 
können, sollen die Behörden grundsätz-
lich mit verschiedenen zur Verfügung 
stehenden Warnmitteln gleichzeitig 
warnen (sog. „Warnmix“). Bei der Aus-
wahl der Warnmittel ist darauf zu ach-
ten, dass Warnmittel mit einem 
Weckeffekt gemeinsam mit Warnmit-
teln, die eine Informationsweitergabe 
sicherstellen, ausgelöst werden.

Die Verwaltungsvorschrift Bevölke-
rungswarnung wurde von den Fachleu­

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VB-BW-AD-GABl2026-2-66-1


Bewerben Sie sich für die Helfende Hand 2026 

(ID) Die Bewerbungsphase für den Förderpreis Helfende Hand ist am 1. März 2026 gestartet und endet am 30. Juni 2026.

Grundsätzlich können sich alle Organi-
sationen, Unternehmen oder Einzelper-
sonen mit ihrem Projekt auf die 
Helfende Hand bewerben, sofern sie 
mit ihrem Einsatz das Ehrenamt im Be-
völkerungsschutz stärken.

Drei Kategorien, ein Sonderpreis und 
ein Publikumspreis

Der Förderpreis Helfende Hand wird in 
den Kategorien:

• Innovative Konzepte,
• Nachwuchsarbeit und
• Unterstützung des Ehrenamtes 

verliehen.

Die Jury wird je Kategorie drei Preisträ-
ger auswählen. Zudem wird sie 2026 
einen Sonderpreis für die Einbindung 
Ehrenamtlicher nach dem Berufsleben 
vergeben. 

Aus dem Kreis der Nominierten wählt 
die Öffentlichkeit jedes Jahr ihren 
Favoriten per Abstimmung bis zum 
Veranstaltungstag auf der Website des 
Förderpreises. Wer nach dem Ende der 
Abstimmung die meisten Stimmen 
erhalten hat, gewinnt den 
Publikumspreis. 

Nutzen Sie die Chance und bewerben 
sich mit Ihrem Projekt im ehrenamtli-
chen Bevölkerungsschutz.

Bild:Patrick Seeger/Stadt Freiburg

Save the Date: Bundesweiter Warntag am 10. September 2026 

(ID) Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Im Jahr 2026 findet der Bundesweite 
Warntag am Donnerstag, 10. September statt.

Gegen 11:00 Uhr wird am Bundeswei-
ten Warntag von der Nationalen Warn-
zentrale im Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe eine zentrale Probewarnung über 
das Modulare Warnsystem (MoWaS) 
herausgegeben. Diese Probewarnung 
wird an alle Warnkanäle und -medien, 
die an MoWaS angeschlossen sind, ver-
sendet.

Auch in diesem Jahr lädt das Innenmi-
nisterium alle Stadt- und Landkreise 
und Gemeinden in Baden-Württemberg 
ein, sich am Bundesweiten Warntag zu 
beteiligen. Der bundesweite Warntag 
2026 bietet für die Kommunen die 
Möglichkeit, ihre örtlichen Warnkonzep-
te und lokalen Warnmittel zu erproben.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://kurzlinks.de/7svb

Probewarnung auf einer Stadtinformationstafel 
anlässlich des Bundesweiten Warntags 2025

Bild: Innenministerium BW
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Bild: BMI

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://kurzlinks.de/h86k

ten der Abteilung 6 – Bevölkerungs- 
schutz, Krisenmanagement, Verfas-
sungsschutz des Innenministeriums un-
ter Beteiligung der Kommunalen 
Landesverbände, der Regierungspräsi-
dien und der Ministerien erarbeitet. Ak-
tuell erarbeitet das Innenministerium 
gemeinsam mit Praktikern aus der
Gemeinde- und der Kreisebene sowie 
den Regierungspräsidien eine die

Verwaltungsvorschrift ergänzende 
Handreichung Warnung der Bevölke-
rung.  Die Handreichung soll die Verwal-
tungsvorschrift Bevölkerungswarnung 
mit praxisnahen Tipps und Empfehlun-
gen für die praktische Anwendung kon-
kretisieren und Empfehlungen für die 
verschiedenen Bereiche der Warnung 
der Bevölkerung geben.
 

https://www.helfende-hand-foerderpreis.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html
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Neue Rettungsdienstplanverordnung in Kraft getreten 
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An der Entstehung der Rettungsdienst-
planverodnung war eine Vielzahl von 
Stellen innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung beteiligt. Außerdem war   
der Entwurf der RDPlanVO im Beteili-
gungsportal eingestellt. Er konnte dort 
von allen Bürgerinnen und Bürgern 
kommentiert werden. Das Innenminis-
terium erreichte eine Vielzahl teils auch 
sehr umfangreicher Rückmeldungen 
und Stellungnahmen. Einige Anregun-
gen führten zu Änderungen des Ent-
wurfs und verbessern so die An- 
wendbarkeit seiner Regelungen in der
Praxis.
 
Inhaltliches Kernstück der Verordnung 
sind die neuen Planungsinstrumente. 
Zentral bei der künftigen Planung sind 
die Rettungswagen (RTW). Auch die 
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) erhalten 
eine neue Planungsgrundlage. 

Die neuen Vorgaben erlauben eine dif-
ferenzierte Planung der Vorhaltung von 
RTW. Die Patientinnen und Patienten 
unterscheiden sich in ihrem medizini-
schen Bedarf: Für einige ist es von Be-
deutung, dass der Rettungsdienst 
schnellstmöglich vor Ort ist und lebens-
rettende Maßnahmen durchführt. Das 
ist beispielsweise bei einer lebensge-
fährlichen Blutung der Fall. Anderen Pa-
tientinnen und Patienten kann nur 
geholfen werden, wenn sie so schnell 
wie möglich in ein geeignetes Kranken-
haus eingeliefert werden. Beispielfälle 
dafür sind der Schlaganfall oder der 
Herzinfarkt ohne akut lebensbedrohli-
che Begleitsymptome. Wieder andere 
Notfälle sind zwar Aufgabe des Ret-
tungsdienstes, es besteht aber keine 
akut höchste Eile. Das ist beispielswei-
se bei einem Bruch ohne Schmerzen 
oder sonstige Begleiterscheinungen der 
Fall.  Um dies zu berücksichtigen, wird 
künftig anhand der medizinischen Not-
wendigkeiten in verschiedenen Notfall-
kategorien geplant.

Der Zielerreichungsgrad legt fest, in wie 
viel Prozent der Fälle die jeweilige zeitli-
che Vorgabe planerisch erfüllt sein 
muss. Denn im „echten Leben“ gibt es 
manchmal Sondersituationen. Sinn und 
Zweck der Planung ist es aber, die opti-
male Verteilung von Rettungs-mitteln 
festzulegen. Diese an Sonderfällen zu 

bemessen ist nicht sinnvoll. Das bedeu-
tet aber selbstverständlich nicht, dass 
die restlichen Patientinnen und Patien-
ten unversorgt bleiben. Die Notfall-kate-
gorien beziehen sich auf die Planung, 
nicht aber auf die Durchführung des 
Rettungsdienstes im Einzelfall. 

Im Einzelnen gelten die folgenden Pla-
nungsfristen und Zielerreichungsgrade:

Die genannten Fristen werden jährlich 
erhoben. Wenn dabei der Zielerrei-
chungsgrad verfehlt wird, besteht pla-
nerischer Optimierungsbedarf. 

Dieser Planungsansatz ist neuartig und 
innovativ. Ziel ist es, die Rettungsmittel 
dort zu platzieren, wo man sie auch be-
nötigt. Dadurch werden die Patientin-
nen und Patienten besser versorgt. 
Zusätzlich werden die Rettungsmittel 
sinnvoller und ökonomischer einge-
setzt. Dies führt ganz nebenbei zu einer 
größeren Berufszufriedenheit bei den 
Rettungskräften.

Weiterer Inhalt

Außerdem enthält die Verordnung spe-
zielle Regelungen im Bereich der Digita-
lisierung. Dies sind insbesondere 
Regelungen zum Telenotärztlichen Sys-
tem. Ferner müssen die Integrierten 
Leitstellen künftig ihre Einsätze digital 
übergeben. 

Die Verordnung enthält zudem Regelun-
gen für den Transport besonderer Pati-
entengruppen. Beim Transport von 
Neugeborenen muss der Rettungs-

dienst dafür sorgen, dass die in den 
Krankenhäusern vorgehaltenen Inkuba-
toren transportiert werden können. Da-
zu müssen Adapter oder kompatible 
Fahrgestelle beschafft werden. Auch für 
adipöse Patientinnen und Patienten 
muss es bedarfsgerechte Transport-
möglichkeiten geben. 

Darüber hinaus wurden die ehrenamt-
lichen Ersthelfersysteme 
in die Rettungskette 
aufgenommen. Die Ret- 
tungsdienstplanverornung 
enthält konkrete Vor-
gaben zum Einsatz der 
smartphonebasiert alar-
mierten Ersthelfer.

Ausblick

Die Rettungsdienstplan- 
verordnung enthält neue 
Planungskriterien. Die am 
Rettungsdienst Beteligten 
werden diese nun mit Le-
ben füllen. Dazu wird die 
Selbstverwaltung im Ret-

tungsdienst ein landesweites Gutach-
ten beauftragen. So wird die 
landesweite Verteilung optimiert. Zu-
sätzlich werden bereichsübergreifende 
Synergien sichtbar, die beim isolierten 
Blick auf einen Rettungsdienstbereich 
schwer erkennbar wären. 

Hier geht es zur neuen Rettungsdienst-
planverordnung: https://kurzlinks.de/
acsy

(ID) Wenn ein medizinischer Notfall geschieht, ist es wichtig, dass schnell die richtige Hilfe vor Ort ist. Dies ist die Aufgabe des 
Rettungsdienstes. Dafür muss sorgfältig geplant werden: Wo sind welche Fahrzeuge notwendig? Die Leitplanken dieser Planung finden 
sich im Rettungsdienstgesetz. Die jetzt neu erlassene Rettungsdienstplanverordnung (RDPlanVO) konkretisiert dessen Vorgaben.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/gesetze-und-verordnungen/gesetzblatt/detail/2026-36

